
Versetzungsordnung kurzgefasst : 
Landesverordnung über die Orientierungsstufe (OStVO) vom 4. Juli 2011 

Landesverordnung über die Sekundarstufe I der Gymnasien (Schulartverordnung 
Gymnasien – SAVOGym) vom 4. Juli 2011 

I.   Orientierungsstufe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gym. 5. Klasse 

Die Schülerin/ der Schüler steigt 
ohne Versetzungsbeschluss auf. 

                       OStVO  § 7 Abs. 1 

Ausnahmen 

Wiederholung der 
Jahrgangsstufe zum 

Schuljahresende 
In begründeten Ausnahmefällen  
ist das Wiederholen einer 
Jahrgangsstufe in der 
Orientierungsstufe durch die 
Entscheidung der 
Klassenkonferenz einmalig 
möglich. Grundsätzlich nur zum 
Schuljahresende. 

                OStVO  § 7 Abs. 2 

 

Gym. 6. Klasse 
 

Schrägversetzung in die 
Klassenstufe 7 der 

Regionalschule/Gemein-
schaftsschule. 

Die Nichtversetzung ist 
schriftlich zu  begründen 
(Lernplan). Die Begründung 
ist den Eltern zusammen mit 
dem Zeugnis zu übermitteln. 

                OStVO  § 7 Abs. 6; 
           SAVOGym  § 3 Abs. 1 

Versetzung: 
Leistungen in nicht mehr 
als einem Fach schlechter 
als 4.  
       SAVOGym  § 3 Abs. 1 

nein 

Gelangt die Klassenkonferenz 
zu der Auffassung, dass die 
Schülerin/der Schüler im 
Gymnasium erfolgreich 
mitarbeiten kann. 

             SAVOGym  § 3 Abs. 1 

ja nein 

ja 
 

Gym. 7. Klasse 
 

Auf Antrag der Eltern 
Aufnahme in die 
Orientierungsstufe der 
Regional- oder 
Gemeinschaftsschule. 
Grundsätzlich nur zum 
Schuljahresende. 
           OStVO  § 7 Abs. 4 



II. Mittelstufe G8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gym. 7. Klasse 

Aufsteigen 
in die nächste Jahrgangsstufe 
ohne Versetzungsbeschluss am 
Schuljahresende 

SAVOGym §3 (2) 

 

Gym. 8. Klasse 

Die Klassenkonferenz kann am Ende 
eines Schuljahres die Empfehlung 
aussprechen, dass eine Schülerin 
oder ein Schüler die Jahrgangsstufe 
wiederholt, wenn sie zu der 
Auffassung gelangt, dass er oder sie 
in der folgenden Jahrgangsstufe nicht 
erfolgreich mitarbeiten kann. 

Negative Prognose Positive Prognose 

Die Eltern entscheiden, ob der 
Empfehlung gefolgt werden soll. 

Wiederholung  nein Wiederholung  ja 

Aufsteigen mit Vorbehalt** 
wegen erheblicher Mängel Die 
Klassenkonferenz beschließt 
Fördermaßnahmen! 

SAVOGym §3 (3) 

** Vorbehalt: Bei weiteren 
erheblichen Mängeln muss zum 
Halbjahr der Rücktritt nach 7.2 oder 
8.2 erfolgen. Sollte nach Ende des 
Halbjahres die Prognose immer 
noch negativ ausfallen, erfolgt die 
Schrägversetzung zur RegSch oder 
GemSch. (Schriftl. Begründung!!)                              
SAVOGym §3 (3) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gym. 9. Klasse 

Aufsteigen 
in die nächste Jahrgangsstufe 
ohne Versetzungsbeschluss am 
Schuljahresende 

SAVOGym §3 (2) 
 

Siehe oben 

 

Gym. 10. Klasse 
(Einführungsphase der Oberstufe) 

Versetzung:  
alle Fächer mind. ausreichend 

SAVOGym §3 (4) 

ja nein 

Erwartet die Klassenkonferenz 
eine erfolgreiche Mitarbeit in der 
Oberstufe … 

ja nein 

Die Wiederholung 
ist einmal möglich. 

Mit der Versetzung von 9 nach 10 erhält der Schüler/ die Schülerin den 
Hauptschulabschluss. Mit der Versetzung von 10 nach 11 erhält der 
Schüler/ die Schülerin den Realschulabschluss.  
 

In allen Jahrgangsstufen 
können Eltern zum 
Schuljahresende einen 
Antrag aufgrund der 
„besonderen Umstände des 
Einzelfalls“ stellen. Die 
schlechten Leistungen an 
sich sind keine besonderen 
Umstände. 


